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Grundlagen für diese Untersuchung sind: 
 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen 

 das Nds. Schulgesetz (NSchG), zuletzt geändert durch Art. 8 und 9 des Haushaltsbe-

gleitgesetzes 2006 vom 15. Dezember 2005 (Nds. GVBl. S. 426) 

 die Verordnung zur Schulentwicklungsplanung (VO-SEP) vom 19. Oktober 1994, zu-

letzt geändert durch VO vom 19. November 2003 (Nds. GVBl. Nr. 28/2003 S. 398), 

 die VO über die gymnasiale Oberstufe (VO.GO) vom 17. Februar 2005 (Nds. GVBl. Nr. 

4/2005, S. 51), 

 der Erl. d. MK vom 03. Februar 2004 über die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 

des Gymnasiums (SVBl. Nr. 3/2004 S. 107) 

 der Rd. Erl. d. MK vom 09. Februar 2004 über die Klassenbildung und Lehrerstunden-

zuweisung an den allgemeinbildenden Schulen (SVBl. Nr. 3/2004 S. 128) 

 der Rd. Erl. d. MK vom 04. April 2005 über Vorgaben für die Berechnungen zur Bil-

dung von Zügen nach der Verordnung zur Schulentwicklungsplanung (VO-SEP),  (NDS. 

MBl. Nr. 14/2005 S. 28) 

 der Erl. d. MK vom 18. August 1988 über die Handreichungen zu Umfang und Ausge-

staltung der Schulgrundstücke und Schulanlagen für allgemeinbildende und berufsbil-

dende Schulen (Schulbauhandreichungen), wobei anzumerken ist, dass die strikte An-

wendung dieses Erlasses aufgrund der Entwicklung in den letzten Jahren nicht mehr den 

schulischen Anforderungen gerecht wird, 

 die Satzung über die Festlegung von Schulbezirken für die Sonderschulen und Gymnasi-

en des Landkreises Rotenburg (Wümme) vom 19.April 1999 in der Fassung vom 16. 

März 2004. 

 

Ferner 

 die Schülerzahlen des Ratsgymnasiums Rotenburg seit 1996/97, Tabelle 1 

 die kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnung für die Jahre 2009 und 2014 (hier: 

Landkreis Rotenburg (Wümme), Zusammenarbeit des Nds. Landesverwaltungsamtes mit 

dem Nds. Städte- und Gemeindebund, Quelle: www.nls.niedersachsen.de, Tabelle 2 

 die von den Samtgemeinden/Gemeinden/Städten mitgeteilten Geburten vom 01. Juli 

1999 bis zum 30. Juni 2005, und zwar aufgestellt nach Schuljahren (01. Juli bis 30. Juni) 

und nach Grundschuleinzugsbereichen, Quelle: Einwohnermeldedaten der Gemeinden, 

mit den tatsächlichen Übergangsquoten von den Grundschulen zu den Gymnasien 

(Schuljahre 2004/05 und 2005/06), Quelle: selbst ermittelt Tabelle 3 

 Übergänge von der Grundschule bzw. der Orientierungsstufe, Quelle: Schülerzahlen 

nach dem amtlichen jährlichen Statistikdatum Tabelle 4 

 Tatsächliche Übergänge zum Gymnasium, Quelle: Schülerzahlen nach dem amtlichen 

jährlichen Statistikdatum Tabelle 5 

 Übergangsempfehlungen und –wünsche, tatsächliche Entscheidungen, Quelle: Unterla-

gen der Landesschulbehörde (vorher: Bezirksregierung Lüneburg), Tabelle 6 

 Voraussichtliche Schülerzahlen in den Eingangsklassen, Tabelle 7 

 Übergänge der Schüler des Ratsgymnasiums Rotenburg in das nächste Schuljahr 

(1999/00 bis 2005/06), Quelle: Angaben der Schule Tabelle 8  

 Voraussichtliche Zügigkeiten, Tabelle 9 

 Gegenüberstellungen von Raumbestand und Raumbedarf in Alternativen, Tabellen 10 

bis 15 
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Ausgangslage: 
 

Die Schulstrukturreform in Niedersachsen, die zum Schuljahresbeginn 2004/05 in großen Teilen 

wirksam wurde, hatte insbesondere zur Folge, dass die seit den 70iger Jahren bestehenden Ori-

entierungsstufen abgeschafft wurden. Schülerinnen und Schüler der 4. Grundschulklassen wech-

seln seit diesem Zeitpunkt auf die weiterführenden Schulformen (Hauptschule, Realschule, 

Gymnasium, Kooperative Gesamtschule). Der Wegfall der Orientierungsstufen sowie die damit 

gleichzeitig verbundene Vergrößerung der weiterführenden Schulformen um die Klassen 5 und 

6 stellte insbesondere die Schulträger von Gymnasien vor erhebliche organisatorische Heraus-

forderungen. Während die gemeindlichen Schulträger in den meisten Fällen die frei werdenden 

Räume der Orientierungsstufe zur Deckung des zusätzlichen Bedarfs an Schulraum für die 

Haupt- und Realschulen verwenden konnten, stand der Landkreis Rotenburg (Wümme) als Trä-

ger des Ratsgymnasiums Rotenburg vor der Frage, in welchen Räumlichkeiten die zusätzlichen 

Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 untergebracht werden sollten. 

 

Auf der Grundlage der vom Kreistag einstimmig beschlossenen Gesamtkonzeption für den 

Landkreis Rotenburg (Wümme) sind – bezogen auf den früheren Schulbezirk des Ratsgymnasi-

ums Rotenburg – schon zusätzliche Klassenräume und Fachunterrichtsräume im Schulgebäude 

in Rotenburg geschaffen worden, während in Visselhövede eine Außenstelle mit den Schuljahr-

gängen 5 bis 8 errichtet wurde; gleichzeitig hat ein neues Mittelstufengymnasium (Schuljahr-

gänge 5 bis 10) in Sottrum den Schulbetrieb aufgenommen. 

 

Die Realisierung, also die Umsetzung der sich aus der Schulstrukturreform ergebenden Verän-

derungen, war/ist an allen drei Schulstandorten nur in Etappen möglich, schulisch wie auch bau-

lich. Hinzu kommen weitere, aus der Oberstufenreform entstehende Änderungen bzw. Anforde-

rungen, konkret der Wechsel vom bisherigen Kurssystem hin zum Klassenverband und das aus-

laufende Abitur im 13. Jahrgang. 

 

Ausgangslage und jüngste Entwicklung des Ratsgymnasiums Rotenburg sind aus der Tabelle 1 

ersichtlich. Innerhalb von nur 10 Jahren haben sich die Schülerzahlen dieser Schule von 795 im 

Schuljahr 1996/197 über 968 im letzten Schuljahr 2003/04 vor der Reform zu aktuell 1523 na-

hezu verdoppelt, obwohl gleichzeitig der Anteil von Schülerinnen und Schülern aus der Samt-

gemeinde Sottrum durch das neue Mittelstufengymnasium natürlich rückläufig ist. 

 

So bestehen zwangsläufig auch und gerade beim Ratsgymnasium Rotenburg weiterhin erhebli-

che Raumdefizite sowohl bei den allgemeinen Unterrichtsräumen (AUR) als auch bei den Fach-

unterrichtsräumen (FUR). Diese Schulraumplanung soll dabei die besonderen Anforderungen 

der Schule berücksichtigen, die sich aus dem langfristigen Bedarf einerseits und einem zusätzli-

chen kurz- bis mittelfristigen Bedarf andererseits ergeben. 

 

Schulbau darf nicht nur wegen seiner erheblichen finanziellen Auswirkungen immer nur dann 

betrieben werden, wenn er langfristig notwendig ist, auch die Benehmensherstellung mit der 

Landesschulbehörde, früher: Bezirksregierung, knüpft an diese Vorgabe an. Kurz- und mittel-

fristige Spitzen sind zwar grundsätzlich durch organisatorische Maßnahmen der Schulen (vo-

rübergehende Umnutzung von Räumen) und des Schulträgers (z.B. Aufstellen von mobilen Un-

terrichtsräumen oder Anmieten von Räumen) zu bewältigen. Bezogen auf den erst im Schuljahr 

2011/2012 auslaufenden 13. Schuljahrgang ist aber klar festzustellen, dass der Schulträger das 

Ratsgymnasium mit dieser Problematik nicht allein lassen darf. 
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Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung: 
 

Nach der „Kleinräumigen Bevölkerungsentwicklung für die Jahre 2009 und 2014“ (Tabelle 2) 

wird die Einwohnerzahl im Landkreis von jetzt ca. 165.000 (Stand 2004: 164.932) auf ca. 

169.800 Einwohner (2009) bzw. ca. 174.700 Einwohner (2014) ansteigen. Das bedeutet eine 

Einwohnerzunahme von ca. 3 % bzw. ca. 6 %. In dieser Prognose sind auch die Zu- und Ab-

nahmen durch Wanderungen berücksichtigt. 
 

Die Anzahl der Bevölkerung zwischen 5 bis 15 Jahren wird sich voraussichtlich nicht so entwi-

ckeln, wie es nach den Einwohnerzahlen zu erwarten wäre. Gerade diese Einwohnergruppe ist 

jedoch für die Schulentwicklung bedeutsam, weil es sich um die zukünftigen Schülerinnen und 

Schüler handelt. Gegenüber dem heutigen Stand werden sich im Jahre 2009 voraussichtlich ca. 

4,5 % Personen in diesem Alter befinden. Die Anzahl der potenziellen Schüler und Schülerin-

nen steigt damit bis 2009 schneller als die Gesamtbevölkerung im Landkreis Rotenburg (Wüm-

me). Auffällig ist jedoch, dass 2014 gegenüber heute nur noch ein Plus von 1,3 % festzustellen 

ist. Die Summe der Personen im Alter zwischen 5 und 15 Jahren wird daher nur leicht steigen, 

und zwar nach der Prognose um ca. 1,3 % bis 2014; weitere Entwicklungen im Einzelnen sind 

dem nachfolgenden Auszug aus Tabelle 2 zu entnehmen: 
 

 
 

Die Prognose umfasst alle Einwohner im Alter zwischen 5 und 15 Jahre. Es handelt sich hiermit 

um 11 Jahrgänge. Im Hinblick auf die tatsächlichen Geburtenzahlen, die von den Schulträger-

gemeinden dem Landkreis gemeldet wurden, ist davon auszugehen, dass die Anzahl der „Jünge-

ren“, also der ca. 5- bis 7-Jährigen wesentlich geringer sein wird als diejenigen, die 12 bis 15 

Jahre alt sind. Dieses hat zur Folge, dass in den zukünftigen Jahren die Schülerzahlen sinken 

werden. 
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Ergänzend zu dieser Bevölkerungsentwicklung wurden die Gemeinden, Samtgemeinden und 

Städte gebeten, dem Landkreis alle Geburten in der Zeit vom 01. Juli 1999 bis 30. Juni 2005 

mitzuteilen, und zwar gegliedert nach Grundschuleinzugsbereich und Schuljahr Tabelle 3. Dar-

aus lässt sich für fünf Schuljahre die Gesamtjahrgangsstärke ableiten. Als genereller Trend ist 

jedenfalls festzustellen, dass die Anzahl der Geburten rückläufig ist. 

 

Für nachfolgende Berechnungen ist der Mittelwert von 2009 und 2014 gewählt worden, und 

zwar bezogen auf eine Jahrgangsstärke. Diese Zahlen erstrecken sich auf den gesamten Ge-

meindebereich. Unterschiedliche Entwicklungen innerhalb der Gemeinde, also in den einzelnen 

Grundschuleinzugsbereichen können daraus nicht entnommen werden. 

 

Für die weiteren Berechnungen sind nur die jeweils drei letzten Jahre gewählt worden. Hier 

wurde dann für jeden Grundschuleinzugsbereich ein Mittelwert gebildet. Er gibt die durch-

schnittliche Summe aller Geburten eines Jahrgangs wieder. Nachrichtlich ist die Summe aller 

Geburten/Jahrgang im Samtgemeinde-, Gemeinde- und Städtebereich (Summe der jeweiligen 

Grundschuleinzugsbereiche) dargestellt. 

 

In diesen Zahlen sind keine Auswirkungen aus Wanderungen berücksichtigt. Diese Angaben 

können jedoch aus der bereits erwähnten „Kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnung“ ent-

nommen werden. 

 

Besondere Verhältnisse in einzelnen Grundschuleinzugsbereichen müssen unberücksichtigt 

bleiben. Größere Veränderungen dürften sich hierdurch ohnehin nicht ergeben. 
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Übergangsquoten von den Grundschulen zum 

Gymnasium: 
 

Die Übergangsquoten von den bisherigen Orientierungsstufen zum Ratsgymnasium Rotenburg 

lagen zuletzt zwischen rund 19 % und 22 %. 

 

Im Zuge der Schulstrukturreform wurde angenommen, dass sich das Gymnasialinteresse erhöht, 

was auch im erklärten Interesse der Landespolitik liegt. Die durchschnittliche Übergangsquote 

zum Schuljahr 2004/05 der Schuljahrgänge 5 und 6 im Schulbezirk des Ratsgymnasiums Roten-

burg betrug 22,22 % (Tabelle 4). 

 

Für die Schulraumbedarfsberechnung ist eine individuelle Übergangsquote anhand des vorhan-

denen Datenmaterials für jede Samtgemeinde, Gemeinde und Stadt angenommen worden. In 

diese Betrachtung flossen ein: 

 

1. die tatsächlichen Übergänge von den Grundschulen zu den Gymnasien zum Schuljahr 

2005/06 u. 2006/07 (Tabelle 5 und Tabelle 6), 

2. der Elternwunsch zum Schuljahr 2005/06 und 2006/07 (Tabelle 6) und 

3. die Empfehlung der Grundschule zum Schuljahr 2005/06 und 2006/07 (Tabelle 6). 

 

Aus den Elternwünschen und den Schulempfehlungen der beiden Jahre ist ein Mittelwert gebil-

det worden (Tabelle 6, Spalte 8). 

 

Nachrichtlich aufgeführt ist der prozentuale Mittelwert aus tatsächlichen Übergängen in den 

Schuljahren 2004/05 und 2005/06. 

 

Aus diesen Daten wurde versucht, eine möglichst genaue Quote zu ermitteln, die jedoch nicht 

nach mathematischen Grundsätzen entwickelt wurde. Abweichungen nach oben und unten sind 

nicht auszuschließen. Es ist jedoch anzumerken, dass Abweichungen von bis zu ca. +/- 5 % mit 

Blick auf den Raumbedarf der Gymnasien keine bedeutsamen Veränderungen zur Folge haben. 

 

Die Tabelle 5 bedarf einer Anmerkung: 
 

In der Vorbereitung sind zunächst die bekannten Schülerzahlen der Schuljahre 2004/05 und 

2005/06 eingeflossen. Der Bitte der Schule entsprechend wurde das laufende Schuljahr 2006/07 

nachträglich aufgenommen. Diese Ergänzung führt zu einer gravierenden Änderung in der Spal-

te „Gesamt“ (365 – 361 – 399) mit erheblichen Auswirkungen auf die nachfolgenden Berech-

nungen (siehe insbesondere Tabelle 9). 
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Voraussichtliche Schülerzahlen in den Eingangsklassen 

der Gymnasien (Klasse 5) auf Basis der aktuell gelten 

Schulbezirke ab ca. 2008/09: 
 

 

Grundlage zur Ermittlung der Klassenstärke in den Eingangsklassen der Gymnasien ist die 

Schulbezirkseinteilung gemäß Satzung vom 19.April 1999 in der Fassung vom 16. März 2004. 

 

Aus den ermittelten prognostizierten Jahrgangsstärken für alle Gemeinden, Samtgemeinden und 

Städte im Landkreis Rotenburg (Wümme) und den voraussichtlichen Übergangsquoten lässt 

sich für jede Gemeinde, Samtgemeinde und Stadt die Summe der Schüler ermitteln, die als wei-

terführende Schulform das Gymnasium gewählt haben. Die Summe der Schülerinnen und Schü-

ler eines Jahrgangs der Grundschulen, die den Schulbezirk eines Gymnasiums bilden, ist die 

Anzahl der Schülerinnen und Schüler der Klasse 5. 

 

Hierbei wurde berücksichtigt: 

 

Nicht alle Kinder eines Jahresganges besuchen die Grundschule. Langjährige Erfahrungswerte 

gehen von einer Bildungsbeteilung von ca. 97 % aus. Bei der Quote von 3 % handelt es sich um 

die Schülerinnen und Schüler, die auf Grund eines spezifischen Förderbedarfes (Lernhilfe, kör-

perliche oder andere gesundheitliche Einschränkungen) eine Förderschule besuchen müssen. 

Ebenfalls sind hier auch die Schülerinnen und Schüler berücksichtigt, welche die Waldorfschu-

len in Benefeld, Kakenstorf oder Ottersberg besuchen. 

 

Diese Quote wurde einheitlich auf alle Grundschulen im Landkreis Rotenburg (Wümme) ange-

wandt. Geringfügige Abweichungen führen zu keinen bedeutsamen Veränderungen. 

 

Aus der Multiplikation der Jahrgangsstärke mit der Beteiligungsquote sowie der gymnasialen 

Übergangsquote errechnet sich die Anzahl der Gymnasialschüler/innen je Gemeinde, Samtge-

meinde und Städte. Die Summe dieser Schüler/innen aus dem Schulbezirk ergibt die voraus-

sichtliche Stärke der Klasse bei den Gymnasien (Tabelle 7). 

 

Es ist auf Grund der aktuell hohen Grundschülerzahlen nicht auszuschließen, dass die Anzahl 

der Schülerinnen und Schüler in den Gymnasien vorübergehend sich noch etwas erhöhen wird. 

Erst danach ist mit dem Beginn der prognostizierten Verringerung zu rechnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-20- 

 



 

 

-21- 

Voraussichtliche Zügigkeiten an den bestehenden Gym-

nasien auf Basis der aktuell geltenden Schulbezirke ab ca. 

2008/2009: 
 

Erfahrungsgemäß werden nicht alle Schülerinnen und Schüler, die in Klasse 5 des Gymnasiums 

eintreten, die gymnasiale Oberstufe erreichen und die Abiturprüfung ablegen. Folgende Annah-

men erscheinen – abgestimmt mit dem Ratsgymnasium Rotenburg – realistisch: 

 

1. Etwa 98 % der Schülerinnen und Schüler aus den 5. und 6. Klassen erreichen die Klasse 

7. Die Rückläufer werden dann vorrangig in den Realschulen weiter beschult. Ferner ist 

damit zu rechnen, dass vereinzelt gute Realschüler/innen im Rahmen der Durchlässigkeit 

der Schulformen auf das Gymnasium wechseln. Es wird eine Verbleibquote für Klasse 7 

von ca. 98 % von den Klassen 5/6 angenommen.  

2. Langjährige Erfahrungen zeigen, dass bisher ca. 92,5 % aller Schülerinnen und Schüler 

der Klasse 7 tatsächlich auch die Klasse 10 erreichen. Es wird erwartet, dass durch die 

Neuordnung der gymnasialen Struktur diese Quote steigt, da leistungsschwächere Schü-

lerinnen und Schüler bereits nach Klasse 6 das Gymnasium verlassen. So wird ange-

nommen, dass die Schuljahre 8 bis 10 nur noch jährlich 1,5 % ihrer Schülerinnen und 

Schüler (bisher 2,5 %) verlieren, und zwar bezogen auf die Klasse 7. 

3. Bisher wechselten 92 % der Schüler/innen aus der Klasse 10 in die gymnasiale Oberstu-

fe. Wegen der engen Verzahnung der Klasse 10 mit der Qualifikationsstufe (Klasse 11 

und 12) wird erwartet, dass sich diese Quote um ca. 4 % auf 96 % erhöht. Die übrigen 

Schülerinnen und Schüler wechseln entweder auf ein Fachgymnasium bei den Berufsbil-

denden Schulen oder beginnen eine Ausbildung. Ferner wird trotz der gesetzlichen 

Wahlfreiheit (keine Schulbezirke im Sekundarbereich II) davon ausgegangen, dass die 

Schüler und Schülerinnen nach der Klasse 10 bis auf wenige Ausnahmen auf der Schule 

verbleiben, die sie bisher besucht haben. 

 

Das Ergebnis ist in Tabelle 8 dargestellt. 

 
Für die Schulentwicklungsplanung ist nach dem Rd.Erl. d. MK vom 04. April 2005 (VO-SEP) 

für die Schulform „Gymnasium“ von folgenden Klassenstärken auszugehen: 

 

Gymnasium im Sekundarbereich I: 27 Schülerinnen und Schüler 

Gymnasiale Oberstufe: 18 Schülerinnen und Schüler 

 

Demgegenüber steht der Rd. Erl. d. MK vom 09. Februar 2004 über Klassenbildung und Lehrer-

stundenzuweisung an den allgemeinbildenden Schulen, wonach von folgenden Höchstgrenzen 

für die Klassenbildung auszugehen ist: 

 

Gymnasium bis zum 10. Schuljahrgang: 32 Schülerinnen und Schüler 

Gymnasiale Oberstufe: Qualifikationsphase  

bis 125 Schüler 18 Schülerinnen und Schüler 

126 bis 160 Schüler 19 Schülerinnen und Schüler 

über 160 Schüler 20 Schülerinnen und Schüler 

 

Die Differenz im Sekundarbereich I (27 bzw. 32 Schüler/innen) ist damit zu klären, dass durch 

den kleineren Teiler für die Schulentwicklungsplanung kleine Reserven vorrätig gehalten wer-

den. 
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Nach § 10 III NSchG ist der 10. Schuljahrgang des Gymnasiums zugleich Einführungsphase der 

gymnasialen Oberstufe. Die Qualifikationsphase umfasst die Schuljahrgänge 11 und 12. Zur 

Frage, ob wegen der engen Verzahnung der Einführungs- mit der Qualifikationsphase die ge-

genwärtig unterschiedlichen Klassenstärken zweckmäßig sind, wird das Kultusministerium in 

den nächsten Jahren sicherlich noch Aussagen machen. Gegenwärtig ist für die Schulentwick-

lungsplanung weiterhin für die Klassen 5 bis 10 von 27 Schüler/innen und für die Klassen 11 

und 12 von 18 Schüler/innen als Klassenstärke auszugehen, Berechnungsgrundlage für diese 

Schulraumplanung ist dagegen der Klassenbildungserlass. 

 

Aus der Tabelle 9 ist zu entnehmen, welche Zügigkeiten sich dann für das Ratsgymnasium Ro-

tenburg (in Rotenburg sowie der Nebenstelle in Visselhövede) und – nachrichtlich – dem Mit-

telstufengymnasium Sottrum ergeben: 

 

Ratsgymnasium Rotenburg in Rotenburg: 

 

Klassen 5 bis 8: fünfzügig 

Klassen 9 und 10: sechszügig 

Klasse 11 und 12: zwölfzügig 

 

Ratsgymnasium Rotenburg in Visselhövede: 

 

Klassen 5 und 6: zweizügig 

Klassen 7 und 8: einzügig 

 

 

Nachrichtlich 

 

Mittelstufengymnasium in Sottrum: 

 

Klassen 5 bis 10: dreizügig 

 
Zur Tabelle 9 bedarf es einer Verweisung auf Tabelle 5: 
 

Mit der Einbeziehung des Schuljahres 2006/07 hat sich die gewählte Zügigkeit auf nun-

mehr 56 erhöht. Hieraus wird einerseits deutlich, dass für fundierte Berechnungen „zu-

nehmend mehrjährige“ Datengrundlagen im Grunde unerlässlich sind (die nach der 

Schulstrukturreform naturgemäß aber noch nicht zur Verfügung stehen), andererseits 

aber ein Trend „nach oben“ erkennbar ist. 
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Gegenüberstellung von Raumbedarf und Raumbestand 

am Ratsgymnasium Rotenburg: 
 

Der Raumbedarf richtet sich nach den Zügigkeiten sowie nach dem sich aus den Stundentafeln 

ergebenden Bedarf an allgemeinen Unterrichtsräumen und Fachunterrichtsräumen. 
 

Für den Unterricht in allgemeinen Unterrichtsräumen findet von Klasse 5 bis 12 das Stammklas-

senprinzip Anwendung. Bisher galt dieses Prinzip nur für den Sekundarbereich I. Durch die 

Umstrukturierung der gymnasialen Oberstufe (Abkehr vom bisherigen Kurssystem) muss das 

Stammklassenprinzip nunmehr grundsätzlich auch für den Sekundarbereich II gelten, da die 

Oberstufe vermehrt in Klasenverbänden unterrichtet wird. Diese landespolitische Vorgabe führt 

zu einem von den Investitionskosten her nicht zu unterschätzenden Mehrbedarf an Schulraum 

im allgemeinen Unterrichtsbereich. 
 

Zur Bemessung des Raumbedarfs sind die Stundentafeln aus den Vorschriften über die Arbeit 

an den Gymnasien in den Klassen 5 bis 10 sowie die Verordnung über die gymnasiale Oberstufe 

herangezogen worden. Die darin genannten Unterrichtsstunden je Schuljahrgang sind mit den 

ermittelten Zügigkeiten multipliziert worden. Für die Schwerpunkte Musik (ab Schuljahr 

2006/07) und Naturwissenschaften (voraussichtlich ab Schuljahr 2007/08) werden Profilunter-

richtsstunden für je eine Klasse für die Jahrgänge 7 bis 9 berücksichtigt; und zwar jeweils 3 zu-

sätzliche Wochenstunden für den Schuljahrgang 7 und je 4 zusätzliche Wochenstunden für die 

Schuljahrgänge 8 und 9. Hinzu kommt in der gymnasialen Oberstufe ein Zusatzbedarf von ca. 

0,5 Stunde/Woche u.a. für Leistungsdifferenzierungen und Arbeitsgemeinschaften. Auswirkun-

gen daraus sind nicht direkt aus den Stundentafeln abzuleiten. Dieser Zuschlag gilt für die Fä-

cher Kunst, Musik, Biologie, Chemie und Physik. Ein Fachunterrichtsraum wird mit einer Bele-

gung von ca. 31 Wochenstunden als ausgelastet angesehen. 
 

Nach dem Klassenbildungserlass ist bei Bruchteilen auf die nächste ganze Zahl aufzurunden. In 

den Berechnungen wird diese Vorgabe berücksichtigt, gleichwohl wird ein gewisser Ermessens-

spielraum geltend gemacht, da ein tatsächlicher Bedarf sinnvoll nicht auf eine kleine Zahl nach 

dem Komma begründet werden kann. 
 

Hinzu kommt ein Grund- oder Festbedarf an Fachunterrichtsräumen, deren schulische Notwen-

digkeit sich nicht direkt aus den Stundentafeln und aus den Schulbauhandreichungen ableiten 

lässt, dennoch aber Bestandteil für den schulischen Unterricht an Gymnasien ist. Es handelt sich 

hierbei um FUR-EDV, FUR-Darstellendes Spiel oder vergleichbar (gleichzeitig als Bühne nutz-

bar), Mehrzweck-FUR für die Bereiche Medien, Geographie, neue und alte Sprachen, Klassen-

arbeit. Hier wird für ein Gymnasium ab einer Vierzügigkeit ein Grundbedarf von 2 FUR-EDV 

sowie 1 FUR für Darstellendes Spiel (Aula) als erforderlich, aber auch als ausreichend angese-

hen; für Mehrzweck-FUR wird primär auf die Ausnutzung vorhandener Raumkapazitäten abzu-

stellen sein. 
 

Unter Berücksichtigung dessen ergeben sich für das Ratsgymnasium in Rotenburg die aus Ta-

belle 10 bis 15 ersichtlichen Berechnungen, wobei dem eigentlichen (langfristigen) Grundbe-

darf (Tabelle 10) alternative Modellrechnungen (mit Schwerpunktbildung, reduzierter Außen-

stelle und Übergangsbedarf) hinzugefügt sind. 
 

In Tabelle 10 ist der langfristige Bedarf errechnet. Die Tabellen 11, 12 und 13 enthalten Alterna-

tivberechnungen. Aus Tabelle 15 ist der kurz- und mittelfristige Bedarf ersichtlich, die auf den 

aktuellen Schülerzahlen des Ratsgymnasiums basiert; insoweit wurde eine Darstellung der 

Schule (Tabelle 14: Stand Januar 2006 sowie Tabelle 15: Stand November 2006) übernommen. 

Ergänzend zu den Berechnungsvorgaben mit nur einer gemeinsamen NWT-Darstellung wird in 

der Zusammenfassung eine differenzierte Betrachtung vorgenommen, um der Tatsache Rech-

nung zu tragen, dass die im Ratsgymnasium vorhandenen Fachunterrichtsräume nicht multi-

funktional nutzbar sind. 
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Zusammenfassung 
 

Aus den Berechnungen lässt sich zunächst eine über den Schulstandort Ratsgymnasium Roten-

burg hinausgehende Schlussfolgerungen ziehen: 

 

Die an den Standorten Scheeßel, Sottrum und Visselhövede vorhandenen gymnasialen Angebo-

te sind neben den primären Notwendigkeiten vor Ort auch aus am Standort Rotenburg liegenden 

Gründen unverzichtbar, bedürfen der unbedingten Erhaltung und Stabilisierung sowie im Rah-

men des Möglichen eines sich erweiternden gymnasialen Angebotes. 

 

Für das Ratsgymnasium selbst gilt: 

 

 Es bestehen Raumdefizite, für die ein langfristiger Bedarf feststeht. Der Bedarf kann sich 

noch erhöhen, wenn die Übergangsquoten weiter ansteigen und/oder eine „(zunehmende) 

Zuwanderung aus anderen Bereichen“, so unter anderem im Sekundarbereich II aus der 

Samtgemeinde Sottrum, eintritt. Zu den Unterschieden in den Tabellen 10 und 15 wird, wie 

auch an anderer Stelle, auf die „nur dreijährige“ Datengrundlage für die Berechnungen zum 

langfristigen Bedarf verwiesen. Unzweifelhaft ist jedoch festzustellen, das einem Bestand 

von 45 allgemeinen Unterrichtsräumen ein langfristiger Bedarf von mindestens 52 (bzw. 52-

56) gegenübersteht. 

 

 Der langfristige Bedarf an allgemeinen Unterrichtsräumen kann erkennbar nur durch einen 

Anbau abgedeckt werden. Bei den Fachunterrichtsräumen basieren die Lösungsansätze auf 

der Erkenntnis, dass aus innerschulischen (ökonomischen) Gründen einerseits und finanziel-

len Zwängen andererseits nur Veränderungen (Erweiterungen) im Zusammenhang mit dem 

jeweiligen Fachbereich in Betracht kommen. In Verbindung mit dem zusätzlichen Über-

gangsbedarf besteht höchste Dringlichkeit, die Maßnahmen müssen zum Unterrichtsbeginn 

des Schuljahres 2007/08 abgeschlossen sein. Dem entsprechend bedarf es eines sofortigen 

Maßnahmebeginns. 

 

 Ein nicht unerheblicher kurz- und mittelfristiger Zusatzbedarf vor allem bei den allgemeinen 

Unterrichtsräumen kann von der Schule nicht nur mit eigenen Anstrengungen bewältigt wer-

den. 

 

 Der an anderer Stelle (Seite 9) bereits erwähnte „zunehmend mehrjährige“ Datenbedarf soll-

te Veranlassung sein, diese Untersuchungen insbesondere auch mit Rücksicht auf die beson-

deren Rahmenbedingungen beim Ratsgymnasium Rotenburg (Eichenschule, Mittelstufen-

gymnasium, Außenstelle) bis auf Weiteres jährlich fortzuschreiben. 

 

 Vor einer nochmaligen Erweiterung ist im Hinblick auf die maximal zulässige langfristige 

Zügigkeit eine Prüfung über „externe“ Veränderungen unerlässlich. Beispielhaft seien ge-

nannt die Einführung der Oberstufe beim Mittelstufengymnasium in Sottrum, Änderungen 

der Schulbezirke oder gar eine Schulteilung. 

 

Auf dieser Grundlage werden nachfolgend die konkreten Schulbaumaßnahmen benannt und 

begründet, wobei im Vorwege eine intensive Abstimmung mit dem Ratsgymnasium stattgefun-

den hat. 
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5 allgemeine Unterrichtsräume und 1 Verwaltungsraum (Koordinatorenzimmer) 

 

Nordöstlich angrenzend an den Flur des Verwaltungstraktes können fünf allgemeine Unter-

richtsräume sowie ein Verwaltungsraum errichtet werden. Dieser Standort ist aus mehrfachen 

Gründen prädestiniert. An dieser Stelle kann mit dem geringsten Finanzaufwand ein Maximum 

an Schulraum geschaffen werden. Es werden keine zusätzlichen Verkehrsflächen und Neben-

räume notwendig (der vorhandene Flur muss lediglich geringfügig verbreitert werden), der ein-

geschossige Anbau lässt mit den Planungen im Erdgeschoss eine später womöglich notwendige 

Aufstockung zu und die Klassenraumgrößen entsprechen in vollem Umfang den Maßgaben der 

Schulbauhandreichungen. Im übrigen ist der in einem Teilbereich befindliche kleine Gebäude-

trakt, der für den Anbau abgerissen werden muss, ohnehin grundsanierungsbedürftig. 

 

Raumersatz für den vorerwähnten Gebäudetrakt 

 

Im eingeschossigen zur Gerberstraße hin gelegenen Schulbereich kann ein Teil der mit dem Ab-

riss wegfallenden Räume mit geringem Aufwand entstehen, konkret ein Besprechungsraum, ein 

Archivraum und ein Koordinatorenraum. Letztererer muss primär dem 4. Koordinator während 

der Bauphase als Arbeitszimmer zur Verfügung stehen. Gegebenenfalls könnte auch eine späte-

re Nutzung für einen weiteren Koordinator folgen; offen bleibt allerdings ein weiterer von der 

Schule geltend gemachter Nebenraumbedarf (siehe hierzu auch TOP 8c). 

 

FUR Musik 

 

Dem Ratsgymnasium stehen bislang zwei große Musikräume mit Regiebereich und drei kleine 

Übungsräume zur Verfügung. Schon jetzt wird der Raum 415 (AUR) auch für den Musikunter-

richt genutzt. Mit der Schule sind in einem intensiven Dialog alle erdenklichen Möglichkeiten 

im Raumbestand des 1. Obergeschosses erörtert worden, sei es eine Teilung des Musiksaales 

(342) eine völlige Umgestaltung des gesamtes Musikbereiches oder eine Einbeziehung des 

ehemaligen Hörsaales (354). Letztendlich sehen Schule und Schulträger eine zweistufige Vor-

gehensweise als zu realisierende Zielsetzung. Der dringende (sofortige) Handlungsbedarf wird 

mit der adäquaten Ausgestaltung des Raumes 415 als FUR Musik und einer Optimierung des 

Musikraumes 341 vollzogen. Für einen späteren zweiten Schritt steht das Ziel, die drei allge-

meinen Unterrichtsräume 415, 416 und 417 – baulich möglich – in zwei größere Fachunter-

richtsräume, davon ein FUR Musik, umzubauen; Voraussetzung hierfür ist allerdings die Ent-

behrlichkeit der allgemeinen Unterrichtsräume. 

 

FUR Biologie 

 

Auf Seite 11 wurde bereits auf die gemeinsame NWT-Berechnung einerseits und die nicht be-

stehende multifunktionale Nutzbarkeit andererseits hingewiesen. Rechnerisch besteht in der 

gemeinsamen Berechnung zwar keine Differenz zwischen Bedarf und Bestand, in einer Detail-

betrachtung kommen Schule und Schulträger aber zu dem übereinstimmenden Ergebnis, dass 

ein 4. FUR Biologie zwingend erforderlich ist, zumal der 3. FUR Biologie mangels Grö-

ße/Ausstattung nur eingeschränkt (24) genutzt werden kann. Bereits jetzt muss die Schule mit 

Biologieunterricht in den ehemaligen Hörsaal und in Chemieräume ausweichen. Erwogen, aber 

nicht ausreichend, wäre eine platzmäßige Aufrüstung des 3. Biologieraumes. Naheliegend ist 

dagegen die vom Schulträger favorisierte Umnutzung des ehemaligen Hörsaales (354) zum 4. 

FUR Biologie, weil in unmittelbarer Nähe der drei vorhandenen Biologieräume und vor allem 

des großen Biologievorbereitungsraumes liegend. In der Schule angedachte Alternativen sind 

entweder nicht akzeptabel (Auslagerung aus/in 311: EDV) oder im Grunde erschwerend (in 

AUR 142), weil kleiner und mit längeren Wegen verbunden bzw. fraglich (zusätzlicher Vorbe-

reitungsraum?). 
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FUR Kunst 

 

Bereits in den Sommerferien 2006 konnte mit kleinen baulichen Veränderungen der 3. FUR 

Kunst geschaffen werden. Die Notwendigkeit eines dritten Fachraumes ist unstrittig, die ergän-

zenden Nutzungen (u.a. Werkraum) im Souterrain (Halbkeller) dagegen noch nicht hinreichend 

belegt. Bezogen auf einen 4. FUR Kunst ist darauf hinzuweisen, dass a) der rechnerische Bedarf 

mit 3,29 den Aufrundungswert 3,0 eben nur um 0,29 überschreitet, b) unter Hinweis auf die Un-

terschiede in Tabelle 10 und Tabelle 15 und dem insoweit begründeten Erfordernis einer „zu-

nehmend mehrjährigen“ Datengrundlage ein langfristiges Überschreiten nicht unbedingt zwin-

gend sein muss sowie c) die bereits bestehenden Nutzungen im Souterrain durchaus auch ein 

langfristiger Lösungsansatz sein können. 

 

FUR Physik/Chemie 

 

Ein zwingender Handlungsbedarf ist mit den vorliegenden Berechnungen (noch) nicht gegeben. 

Mit der für FUR Musik aufgezeigten zweiten Stufe ergäbe sich aber auch für Physik/Chemie 

eine entsprechende Option. 

 

FUR Sport 

 

Dem Ratsgymnasium stehen auf dem Schulgrundstück eine Sporthalle und eine kleinere Gym-

nastikhalle (rechnerisch 1,5 Sportübungseinheiten) nebst Außensportfläche zur Verfügung. Zu-

dem kann die Sporthalle der Pestalozzischule mit 3 Sportübungseinheiten mitgenutzt werden. 

Aus dieser sicherlich nicht optimalen Situation lässt sich allerdings ein konkreter Handlungsbe-

darf nicht herleiten. Vorrangiges Ziel muss es sein, die vorhandenen Nutzungsmöglichkeiten zu 

optimieren und gegebenenfalls frei werdende Kapazitäten dem Ratsgymnasium zukommen zu 

lassen. 

 

Außenanlagen 

 

Bedingt durch die Erweiterung stehen beim Ratsgymnasium auch im Außenbereich zwingend 

notwendige Maßnahmen an, so die damit einhergehende Schulhofumgestaltung (bei den Gym-

nasien in Zeven und Bremervörde bereits abgeschlossen), die Errichtung weiterer Einstellplätze 

und weitere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, dies verbunden mit der ohnehin dringenden 

Aulasanierung. Insbesondere die aus baulichen Gründen zwingende Reihenfolge erfordert im 

Hinblick auf einen baldigen Abschluss des Gesamtprojektes die Fortführung im Rahmen von 

Verpflichtungsermächtigungen. 

 

Zusätzlicher Übergangsbedarf 

 

Schon im laufenden Schuljahr musste das Ratsgymnasium einige „Hilfsmaßnahmen“ vorneh-

men, so die Nutzung des ehemaligen Hörsaales mit derzeit noch unzureichender Akustik sowie 

die der Aula, außerdem etliche so genannte Wanderklassen. Zu letzteren ist jedoch zu sagen, 

dass der mit der Oberstufenreform einhergehende Wechsel vom Kurssystem zum festen Klas-

senverband, vormals gerade nicht das Stammklassenprinzip bedeutend, von Schulträgerseite 

eben nicht kurzfristig ausgeglichen werden kann. Dies gilt um so mehr für einen ledig-

lich/teilweise kurz-/mittelfristigen Bedarf. 
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Zu der einleitenden Aussage, der Schulträger könne die Schule mit diesem Problem nicht allein 

lassen, ist – in der genannten Reihenfolge, 1. und 2. parallel – das nachstehende „Maßnahmen-

paket“ abzuarbeiten: 

 

1. Wanderklassen müssen im möglichen Umfang auch in den nächsten Jahren hingenommen 

werden, andere Hilfsmaßnahmen der Schule sollten schnellstmöglich auslaufen. 

 

2. Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist dringend auf die dem Grunde nach auch schon zuge-

sagte Unterstützung der Stadt Rotenburg (Wümme) als Schulträger der Theodor-Heuss-

Schule angewiesen. Notwendig ist eine mehrjährige und weitestgehende Überlassung von 

allgemeinen Unterrichtsräumen. 

 

3. Der als FUR Textil genutzte Raum 142 wird zum allgemeinen Unterrichtsraum. Über eine 

weitere Nutzung von nicht zwingend vorgeschriebenen Räumen müssen sich Schule und 

Schulträger verständigen, bevor 

 

4. die Aufstellung von Klassenraumcontainern im geringstmöglichen Umfang unumgänglich 

wird. 


